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Präambel

Jeder Mensch hat ein Risiko zu stürzen, sei es durch Unachtsamkeit oder bei einer sportlichen

Betätigung. Über dieses alltägliche Risiko hinaus gibt es aber Stürze, deren Ursache im Verlust

der Fähigkeit zur Vermeidung eines Sturzes liegt und häufig Folge einer Verkettung und

Häufung von Risikofaktoren sind. Den betroffenen Patienten oder Bewohnern, überwiegend

ältere Menschen oder Menschen mit reduziertem Allgemeinzustand, gelingt es nicht mehr, den

Körper in Balance zu halten oder ihn bei Verlust des Gleichgewichts wieder in Balance zu

bringen bzw. Sturzfolgen durch intakte Schutzreaktionen zu minimieren. Physische

Auswirkungen von Stürzen reichen von schmerzhaften Prellungen über Wunden,

Verstauchungen und Frakturen bis hin zum Tod. Psychische Folgen können vom Verlust des

Vertrauens in die eigene Mobilität über die Einschränkung des Bewegungsradius bis hin zur

sozialen Isolation führen.

Dem Expertenstandard liegt eine ausführliche Recherche der nationalen und internationalen

Literatur der letzten 20 Jahre zugrunde. Die Sturzproblematik wurde in diesem Zeitraum

intensiv beforscht. Es liegen Aussagen zur Epidemiologie des Sturzgeschehens, seiner

Ursachen und Risikofaktoren sowie zu Auswirkungen und Interventionen vor, welche die

Vielschichtigkeit der Thematik reflektieren. Trotz der Studienfülle zeigte sich, dass z. B. zur

prospektiven Einschätzung des Sturzrisikos nur eingeschränkt brauchbare Resultate vorliegen.

Auch die verschiedenen Interventionen zur Sturzprävention sind nicht in allen Bereichen

gleichermaßen effektiv anwendbar bzw. liegen teilweise widersprüchliche Aussagen dazu vor.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist sicherlich das multifaktorielle Geschehen, das zu einem Sturz

führt und entsprechend komplexer Interventionen bedarf.

Im vorliegenden Expertenstandard wird von einem erhöhten Sturzrisiko gesprochen, wenn es

sich um eine über das alltägliche Risiko hinausgehende Sturzgefährdung handelt. Dabei wird

ein Sturz in Anlehnung an die Kellog International Work Group on the Prevention of Falls by the

Elderly (1987) wie folgt definiert:

„Ein Sturz ist jedes Ereignis, in dessen Folge eine Person unbeabsichtigt auf dem Boden oder

auf einer tieferen Ebene zu liegen kommt.“

Die Expertengruppe hat sich in Anlehnung an weitere Autoren darauf geeinigt, mit diesem

ersten Teil der international anerkannten Definition zu arbeiten und den zweiten Teil der

Definition nicht zu nutzen. Im zweiten Teil wird eingeschränkt, dass Ereignisse, die auf Grund

„(...) eines Stoßes, Verlust des Bewusstseins, plötzlich einsetzender Lähmungen oder eines

epileptischen Anfalls“ eintreten, nicht als Stürze angesehen werden. Die Entscheidung auf

diese Einschränkung zu verzichten wurde getroffen, da viele Stürze unbeobachtet geschehen

und die eigentliche Ursache des Sturzes häufig nicht nachzuvollziehen ist.

Der Expertenstandard hat zum Ziel, Stürze und Sturzfolgen zu vermeiden, indem ursächliche

Risiken und Gefahren erkannt und nach Möglichkeit minimiert werden. Die zu Grunde gelegte

Literatur hat deutlich gemacht, dass dieses Ziel nicht durch eine Einschränkung der
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Bewegungsfreiheit zu erreichen ist, sondern vielmehr durch die Erhaltung bzw.

Wiederherstellung einer größtmöglichen, sicheren Mobilität von Patienten und Bewohnern

verbunden mit einer höheren Lebensqualität.

Der Expertenstandard Sturzprophylaxe richtet sich an alle Pflegefachkräfte1, die Patienten oder

Bewohner entweder in der eigenen häuslichen Umgebung oder in einer Einrichtung der

stationären Gesundheitsversorgung oder der Altenhilfe betreuen. Wenn im Expertenstandard

von Einrichtung die Rede ist, so ist damit auch die häusliche Pflege gemeint, wohlwissend, dass

dort nicht alle Interventionen, vergleichbar mit einem Krankenhaus oder einem Altenheim,

durchgeführt werden können.

Interventionen zur Sturzprophylaxe können maßgeblichen Einfluss auf die Lebensführung von

Patienten und Bewohnern haben, z. B. durch eine Umgebungsanpassung, die Empfehlung für

spezielle Schuhe oder Hilfsmittel, die Aufforderung, nur mit Hilfestellung auf die Toilette zu

gehen oder das Besuchen von Kursen zur Förderung von Kraft und Balance. Aus diesem

Grund ist es notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Sturzprophylaxe, das

Selbstbestimmungsrecht von Patienten und Bewohnern zu achten und zu unterstützen. Eine

wichtige Grundlage dafür ist die umfassende Information und Beratung von Patienten und

Bewohnern und ihren Angehörigen über das vorliegende Sturzrisiko und die möglichen

Interventionen im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung. Mit Einverständnis der

Patienten und Bewohner sollten die Angehörigen grundsätzlich in die Information, Beratung und

die Maßnahmenplanung eingebunden werden.

Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung des Expertenstandards Sturzprophylaxe in

den Einrichtungen ist die gemeinsame Verantwortung der leitenden Managementebene und der

Pflegefachkräfte. Notwendige strukturelle Voraussetzungen, z. B. im Bereich Fortbildung,

Angebot von hauseigenen Interventionen oder in Kooperation mit anderen Anbietern sowie für

eine individuelle Umgebungsanpassung (Gestaltung des Bettplatzes, Hilfsmittel,

Lichtverhältnisse) sind von der leitenden Managementebene (Betriebsleitung und

Pflegemanagement) zu gewährleisten.

                                                          
1 Im Standard werden unter dem Begriff „Pflegefachkraft“ die Mitglieder der verschiedenen Pflegeberufe
(Altenpfleger/innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger/innen) angesprochen. Angesprochen werden darüber hinaus auch diejenigen Fachkräfte im
Pflegedienst, die über eine Hochschulqualifikation in einem pflegebezogenen Studiengang verfügen.
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Aufgabe der Pflegefachkraft ist der Erwerb aktuellen Wissens, um Patienten mit einem erhöhten

Sturzrisiko identifizieren und entsprechende Interventionen einleiten zu können und bei Bedarf

zusätzliche notwendige Strukturen einzufordern und fachlich zu begründen.

Die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit ist maßgeblich für ein effektives

Interventionsangebot. Der konsequente Einbezug sowie eine umfassende Information der

beteiligten Berufsgruppen ist dafür eine wesentliche Voraussetzung.
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Expertenstandard Sturzprophylaxe          Abb.1
        Stand: Februar 2005

Standardaussage: Jeder Patient/Bewohner mit einem erhöhten Sturzrisiko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze verhindert oder Sturzfolgen minimiert.

Begründung: Stürze stellen insbesondere für ältere und kranke Menschen ein hohes Risiko dar. Sie gehen häufig mit schwerwiegenden Einschnitten in die bisherige Lebensführung,
einher, die von Wunden und Frakturen über Einschränkung des Bewegungsradius infolge verlorenen Vertrauens in die eigene Mobilität bis hin zum Verlust einer selbständigen
Lebensführung reichen. Durch rechtzeitige Einschätzung der individuellen Risikofaktoren, eine systematische Sturzerfassung, Information und Beratung von Patienten/Bewohnern und
Angehörigen sowie gemeinsame Maßnahmenplanung und Durchführung kann eine sichere Mobilität gefördert werden.

Struktur Prozess Ergebnis

Die Pflegefachkraft

S1  - verfügt über aktuelles Wissen zur Identifikation von
Sturzrisikofaktoren.

Die Pflegefachkraft

P1  - identifiziert unmittelbar zu Beginn des pflegerischen Auf-
trags systematisch die personen- und umgebungsbezogenen
Risikofaktoren aller Patienten/Bewohner, bei denen ein
Sturzrisiko nicht ausgeschlossen werden kann (siehe Tabelle
„Sturzrisikofaktoren“ in der Kommentierung).

      - wiederholt die Erfassung der Sturzrisikofaktoren bei
Veränderungen der Pflegesituation und nach jedem Sturz des
Patienten/Bewohners.

E1 Eine aktuelle, systematische Erfassung der Sturzrisiko-
faktoren liegt vor.

S2  - verfügt über Beratungskompetenz in Bezug auf
Sturzrisikofaktoren und entsprechende Interventionen.

P2  - informiert den Patienten/Bewohner und seine Ange-
hörigen über die festgestellten Sturzrisikofaktoren und bietet
eine Beratung zu den Interventionen an.

E2 Der Patient/Bewohner und seine Angehörigen kennen die
individuellen Risikofaktoren sowie geeignete Maßnahmen zur
Sturzprophylaxe.

S3  - kennt wirksame Interventionen zur Vermeidung von
Stürzen und zur Minimierung sturzbedingter Folgen.

P3  - entwickelt gemeinsam mit dem Patienten/Bewohner und
seinen Angehörigen sowie den beteiligten Berufsgruppen
einen individuellen Maßnahmenplan.

E3 Ein individueller Maßnahmenplan zur Sturzprophylaxe liegt
vor.

Die Einrichtung

S4a  - ermöglicht zielgruppenspezifische Interventions-
angebote.
         - gewährleistet geeignete räumliche und technische
Voraussetzungen sowie Hilfsmittel für eine sichere
Mobilität.

Die Pflegefachkraft

S4b  - ist zur Koordination der Interventionen autorisiert.

P4  - gewährleistet in Absprache mit den beteiligten Berufs-
gruppen und dem Patienten/Bewohner gezielte Interventionen
auf der Grundlage des Maßnahmenplans.
       - sorgt für eine individuelle Umgebungsanpassung sowie
für den Einsatz geeigneter Hilfsmittel zur Sturzprophylaxe.

E4 Interventionen, Hilfsmittel und Umgebung sind dem
individuellen Sturzrisiko des Patienten/Bewohners angepasst
und fördern eine sichere Mobilität.

Die Einrichtung

S5  - stellt sicher, dass alle an der Versorgung des
Patienten/Bewohners Beteiligten über das vorliegende
Sturzrisiko informiert werden.

P5  - informiert die an der Versorgung beteiligten Berufs- und
Personengruppen über das Sturzrisiko des Patienten/
Bewohners und gibt Hinweise zum situativ angemessenen
Umgang mit diesem.

E5 Den an der Versorgung beteiligten Berufs- und
Personengruppen sind das individuelle Sturzrisiko und die
jeweils notwendigen Maßnahmen zur Sturzprophylaxe
bekannt.

Die Pflegefachkraft

S6  - ist zur systematischen Sturzerfassung und -analyse
befähigt.

P6  - dokumentiert systematisch jeden Sturz, analysiert
diesen - gegebenenfalls mit anderen an der Versorgung
beteiligten Berufsgruppen - und schätzt die Sturzrisikofaktoren
neu ein.

E6 Jeder Sturz ist dokumentiert und analysiert.
In der Einrichtung liegen Zahlen zu Häufigkeit, Umständen und
Folgen von Stürzen vor.




